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231 TaS Rote Kreuz.

Art. 8. Vergehen gegen Art. 0, die nicht

bloß disziplinarisch zu bestrafen sind, lind

gegen Art. 7 werden durch die Militärge-
richte beurteilt.

Tie Bestimmungen des ersten Abschnittes
des Militärstrafgcjctzes vom 27. August 1831

finden hierbei entsprechende Anwendung.

Art. 9. DaS gegenwärtige Gesetz tritt mit
dem t. Januar 1911 in Wirksamkeit.

Vor dem t. Januar 1911 erworbene Na-

men von Vereinen oder Anstalten oder Gc-

schäftssirmcn, die mit diesem Gesetz in Wider-

spruch stehen, sind bis zum 1. Dktvber 19l2
abzuändern.

Vom gleichen Zeitpunkte an haben die

Negisterbehörden die Aenderung oder tlosch-

ung der Geschäftsfirmcn zu veranlassen, die

den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider sind.

Die Eintragung einer Jabrik- oder Hau-
delsmarkc in das Markcnregister oder die

.Hinterlegung eines gewerblichen Musters oder

Modells, welche dem gegenwärtigen Gesetze

zuwider sind, gelten mit dem 1. Dktvber 1912

als erloschen.

Art. 19. Der Bundesrat wird beauftragt,

auf Grundlage der Bestimmungen des Ban-

dcSgesetzes vom 17. Juni 187-1 betreffend die

Volksabstimmungen über BnndeSgesclze und

Bundesbeschlüsse die Bekanntmachung dieses

Gesetzes zu veranstalten und den Beginn der

Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Also beschlossen vom Ständeratc,

Bern, 8. April 1910.

Der Präsident: llkteri.

Der Protokollführer: Ocivill.

Also beschlossen vom Nationalratc,

Bern, 11. April 1910.

Der Präsident: lîollel.
Der Protokollführer: Zàtzmcinli.

Wir sind allen denjenigen dankbar, die

uns durch geeignete Mitteilungen in dem

Bestreben, dem Gesetz zur Nachachtung zu

verhelfen, bchülflich sind, und nur werden

auch künftig nicht verfehlen, Ncklamativnen

dieser Art an die zugehörigen Stellen weiter

zuleiten.
Isntrcàkràrjcit

à sckwsi2. lîotsn ìirsuisz.

5àLÌ2erilckLr Zamariterbunö.

Zitzung äss 2sàalvoritcin6ss, Zamstag 6sn 12. ?uli 1Y13, nackmittcigs 3 llkr,
in vlten.

Zus clen vsrllcinälurigsii:
1. In den schweizerischen Samariterbund werden folgende Sektionen aufgenommen:

Mn o len, Bcscnbüren, Walzen Hausen und Enge Jetsenan bei Bern.

2. Der ostschwcizcrischc Zülfslehrerknrs in Teufen beginnt am 10. August und dauert

bis 10. August 1919. Zur den Jall, daß zu viel Anmeldungen einlaufen, ist eine Aufnahins

prütung vorgesehen. Die .llursleitung übernehmen die .Zerren 1>r. Zoldercgger in Teufen

iTheorieg Adj.-Untcroff. Altherr in Basel iPrapisj und Jntlikofer in Teufen <Adm. Leitung».

3. Gcmän Beschluß der Tclcgiertcnversammlung vom 1. Mai, in Vreuzlingen, kommt

die Armbinde mit der Aufschrift „Samariter" zum Vertrieb. Diese wird vom Samariter-
verein Langenthal zum Preise von -W Np. erstellt und muß beim Zentralvorstand des

schweizerischen Samariterbundes bestellt werden.
Der Protokollführer: Lîsli.
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